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VERMERK 

Betr.: Verordnung des Rates zur Durchführung der Verordnung (EU) 2017/1770 
über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Mali 

– Anhang 
  

ANHANG 

In Anhang I der Verordnung (EU) 2017/1770 erhalten die Einträge 3, 4 und 5 unter "Liste der 

natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Artikel 2a" folgende 

Fassung: 
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„3. MAHRI SIDI AMAR BEN DAHA (alias: a) Yoro Ould Daha b) Yoro Ould Daya c) Sidi Amar 

Ould Daha d) Yoro) 

Benennung: Funktion: Stellvertretender Stabschef der regionalen Koordinierung des Mécanisme 

opérationnel de Coordination (MOC) in Gao 

Geburtsdatum: 1. Januar 1978 

Geburtsort: Djebock, Mali 

Staatsangehörigkeit: Malier 

nationale Kennziffer: 11262/1547 

Anschrift: Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali 

Tag der Benennung durch die VN: 10. Juli 2019 (geändert am 19. Dezember 2019, 14. Januar 2020 

und am 5. Oktober 2022) 

Weitere Angaben: Mahri Sidi Amar Ben Daha ist ein Anführer der arabischen Lehmar-

Gemeinschaft von Gao und militärischer Stabschef des regierungsfreundlichen Flügels des 

Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA), der der Koalition Plateforme des mouvements du 

14 juin 2014 d'Alger (Plateforme) angeschlossen ist. Benennung gemäß den Nummern 1 bis 3 der 

Resolution 2374 (2017) des Sicherheitsrates (Reiseverbot, Einfrieren von Vermögenswerten). Soll 

im Dezember 2020 verstorben sein. 

Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung (‚Special Notice‘) der Interpol 

und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung (‚Special 

Notice‘) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
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Weitere Angaben 

Mahri Sidi Amar Ben Daha wird gemäß Nummer 8 Buchstabe b der Resolution 2374 (2017) wegen 

Handlungen, die die Durchführung des Abkommens behindern, durch langwierige Verzögerungen 

behindern oder bedrohen, auf die Liste gesetzt. 

Ben Daha war ein hochrangiger Offizier der Islamischen Polizei, die in Gao tätig war, als sich die 

Stadt von Juni 2012 bis Januar 2013 unter der Kontrolle des Mouvement pour l'Unicité et le Jihad 

en Afrique de l'Ouest (MUJAO) (QDe.134) befand. Ben Daha ist derzeit stellvertretender Stabschef 

der regionalen Koordinierung des Mécanisme opérationnel de Coordination (MOC) in Gao. 

Am 12. November 2018 erklärte die Plateforme in Bamako, sich nicht an den bevorstehenden 

regionalen Konsultationen zu beteiligen, die gemäß dem von allen Parteien des Friedens- und 

Aussöhnungsabkommens im März 2018 vereinbarten Fahrplan vom 13. bis 17. November 

stattfinden sollten. Am darauffolgenden Tag wurde in Gao vom militärischen Stabschef der Ganda-

Koy-Komponente der CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de 

résistance) eine Koordinierungssitzung mit Vertretern der MAA-Plateforme abgehalten, um die 

Durchführung der Konsultationen zu verhindern. Die Blockade wurde mit der Führung der 

Plateforme in Bamako, der MAA-Plateforme und dem Parlamentsmitglied Mohamed Ould Mataly 

abgestimmt. 

Vom 14. bis 18. November 2018 haben Dutzende von Kämpfern der MAA-Platforme zusammen 

mit denjenigen der CMFPR-Gruppierungen die Durchführung der regionalen Konsultationen 

behindert. Unter Weisung und unter Beteiligung von Ben Daha wurden mindestens sechs 

Kleinlastwagen des Mouvement Arabe de l'Azawad (MAA-Plateforme) vor dem Sitz des 

Gouverneurs von Gao und in dessen Umgebung aufgestellt. Ferner wurden zwei der 

MAA-Plateforme zugeschriebene Fahrzeuge des MOC vor Ort gesichtet. 
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Am 17. November 2018 kam es zu einem Zwischenfall zwischen bewaffneten Elementen, die den 

Zugang zum Gouverneurssitz blockierten, und einer Patrouille der malischen Streitkräfte, die das 

Gebiet passierte; die Lage entspannte sich jedoch, bevor es zu einer Eskalation und damit zu einer 

Verletzung des Waffenstillstands kommen konnte. Am 18. November 2018 hoben insgesamt zwölf 

Fahrzeuge und bewaffnete Elemente die Blockade des Gouverneurssitzes nach einer letzten Runde 

von Verhandlungen mit dem Gouverneur von Gao auf. 

Am 30. November 2018 veranstalte Ben Daha ein interarabisches Treffen in Tinfanda zur 

Erörterung von Fragen der Sicherheit und der Verwaltungsumstrukturierung. Anwesend war auch 

der Sanktionen unterliegende Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001), der von Ben Daha unterstützt und 

beschirmt wird. 

Durch die effektive Blockade der Gespräche über Kernbestimmungen des Abkommens für Frieden 

und Aussöhnung im Zusammenhang mit der Reform der Territorialstruktur in Nordmali hat Ben 

Daha die Durchführung dieses Abkommens behindert. Außerdem unterstützt Ben Daha eine Person, 

von der festgestellt wurde, dass sie die Durchführung des Abkommens durch ihre Verwicklung in 

Waffenstillstandsverletzungen und organisierte Kriminalität bedroht. 
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4. MOHAMED BEN AHMED MAHRI (alias: a) Mohammed Rougi b) Mohamed Ould Ahmed Deya 

c) Mohamed Ould Mahri Ahmed Daya d) Mohamed Rougie e) Mohamed Rouggy f) Mohamed 

Rouji) 

Geburtsdatum: 1. Januar 1979 

Geburtsort: Tabankort, Mali 

Staatsangehörigkeit: Malier 

Reisepass-Nr.: a) AA00272627 b) AA0263957 c) AA0344148, ausgestellt am 21 März 2019 (gültig 

bis: 20. März 2024) 

Anschrift: Bamako, Mali 

Tag der Benennung durch die VN: 10. Juli 2019 (geändert am 19. Dezember 2019, 14. Januar 2020 

und am 5. Oktober 2022) 

Weitere Angaben: Mohamed Ben Ahmed Mahri ist ein Geschäftsmann, der der arabischen Lehmar-

Gemeinschaft in der Region Gao angehört und der ehemals mit dem Mouvement pour l’Unicité et 

le Jihad en Afrique de l’Ouest (MUJAO) (QDe.134) zusammenarbeitete. Benennung gemäß den 

Nummern 1 bis 3 der Resolution 2374 (2017) des Sicherheitsrates (Reiseverbot, Einfrieren von 

Vermögenswerten). 

Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung (‚Special Notice‘) der Interpol 

und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung (‚Special 

Notice‘) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
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Weitere Angaben 

Mohamed Ben Ahmed Mahri wird gemäß Nummer 8 Buchstabe c der Resolution 2374 (2017) 

wegen des Handelns für unter Nummer 8 Buchstaben a und b der Resolution 2374 (2017) genannte 

Personen und Einrichtungen oder in deren Namen oder auf deren Anweisung oder zu deren 

anderweitiger Unterstützung oder Finanzierung, unter anderem durch Erträge aus der organisierten 

Kriminalität, darunter aus der unerlaubten Gewinnung von Suchtstoffen und ihren Ausgangsstoffen 

und dem unerlaubten Verkehr mit solchen Stoffen aus und über Mali, dem Menschenhandel, der 

Schleusung von Migranten, dem Waffenschmuggel und dem unerlaubten Waffenhandel sowie dem 

illegalen Handel mit Kulturgut auf die Liste gesetzt. 

Zwischen Dezember 2017 und April 2018 befehligte Mohamed Ben Ahmed Mahri den illegalen 

Handel mit mehr als zehn Tonnen an marokkanischem Cannabis, das in Kühllastwagen durch 

Mauretanien, Mali, Burkina Faso und Niger verbracht wurde. In der Nacht vom 13. auf den 

14. Juni 2018 wurde ein Viertel der Ware in Niamey beschlagnahmt, während die restlichen drei 

Viertel angeblich von einer konkurrierenden Gruppierung in der Nacht vom 12. auf den 

13. April 2018 entwendet worden waren. 

Im Dezember 2017 hielt sich Mohamed Ben Ahmed Mahri zusammen mit einem malischen 

Staatsangehörigen in Niamey auf, um den illegalen Handel vorzubereiten. Letzterer wurde in 

Niamey festgenommen, nachdem er am 15./16. April 2018 zusammen mit zwei marokkanischen 

und zwei algerischen Staatsangehörigen aus Marokko eingeflogen war, um den Versuch zu 

unternehmen, das entwendete Cannabis wiederzuerlangen. Auch drei seiner Komplizen wurden 

festgenommen, darunter ein marokkanischer Staatsangehöriger, der 2014 in Marokko wegen 

illegalen Drogenhandels zu einer Freiheitsstrafe von fünf Monaten verurteilt worden war. 
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Mohamed Ben Ahmed Mahri befehligt den illegalen Handel mit Cannabisharz nach Niger direkt 

durch Nordmali, unter Einsatz von Geleitzügen unter der Führung von Mitgliedern des Groupe 

d'autodéfense des Touaregs Imghad et leurs alliés (GATIA), einschließlich des Sanktionen 

unterliegenden Ahmoudou Ag Asriw (MLi.001). Mohamed Ben Ahmed Mahri entlohnt Asriw für 

die Inanspruchnahme dieser Geleitzüge. Diese Geleitzüge führen häufig zu Zusammenstößen mit 

Konkurrenten, die der Coordination des Mouvements de l'Azawad (CMA) nahestehen. 

Mit seinem finanziellen Gewinn aus dem illegalen Drogenhandel unterstützt Mohamed Ben Ahmed 

Mahri bewaffnete terroristische Vereinigungen, insbesondere die Sanktionen unterliegende 

Einrichtung Al-Mourabitoun (QDe.141), wobei er versucht, Beamte zur Freilassung verhafteter 

Kämpfer zu bestechen, und Kämpfern die Eingliederung in die MAA-Plateforme erleichtert. 

Daher unterstützt Mohamed Ben Ahmed Mahri mit den Erträgen aus organisierter Kriminalität eine 

Person, von der gemäß Nummer 8 Buchstabe b der Resolution 2374 (2007) festgestellt wurde, dass 

sie die Durchführung des Abkommens über Frieden und Versöhnung in Mali bedroht, sowie eine 

gemäß der Resolution 1267 als terroristische Vereinigung eingestufte Gruppierung. 
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5. MOHAMED OULD MATALY 

Benennung: Parlamentsmitglied 

Geburtsdatum: 1958 

Staatsangehörigkeit: Malier 

Reisepass-Nr.: a) D9011156, b) AA0260156, ausgestellt am 3. August 2018 (gültig bis: 

2. August 2023) 

Anschrift: a) Golf Rue 708 Door 345, Gao, Mali, b) Almoustarat, Gao, Mali 

Tag der Benennung durch die VN: 10. Juli 2019 (geändert am 19. Dezember 2019, 14. Januar 2020 

und am 5. Oktober 2022) 

Weitere Angaben: Mohamed Ould Mataly, ehemals Bürgermeister von Bourem, ist derzeit Mitglied 

des Parlaments für den Wahlkreis Bourem und gehört dem Rassemblement pour le Mali (RPM) an, 

der politischen Partei des Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita. Mohamed Ould Mataly gehört der 

arabischen Lehmar-Gemeinschaft an und ist ein einflussreiches Mitglied des regierungsfreundlichen 

Flügels des Mouvement Arabe de l’Azawad (MAA), der der Koalition Plateforme des mouvements 

du 14 juin 2014 d’Alger (Plateforme) angeschlossen ist. Benennung gemäß den Nummern 1 bis 3 

der Resolution 2374 (2017) des Sicherheitsrates (Reiseverbot, Einfrieren von Vermögenswerten). 

Foto verfügbar für die Aufnahme in die Besondere Ausschreibung (‚Special Notice‘) der Interpol 

und des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen. Weblink zur Besonderen Ausschreibung (‚Special 

Notice‘) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 

https://www.interpol.int/en/How-we-work/Notices/View-UN-Notices-Individuals 
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Weitere Angaben 

Mohamed Ould Mataly wird gemäß Nummer 8 Buchstabe b der Resolution 2374 (2017) wegen 

Handlungen, die die Durchführung des Abkommens behindern, durch langwierige Verzögerungen 

behindern oder bedrohen, auf die Liste gesetzt. 

Am 12. November 2018 erklärte die Plateforme in Bamako, sich nicht an den bevorstehenden 

regionalen Konsultationen zu beteiligen, die gemäß dem von allen Parteien des Friedens- und 

Aussöhnungsabkommens im März 2018 vereinbarten Fahrplan vom 13. bis 17. November 

stattfinden sollten. Am darauffolgenden Tag wurde in Gao vom militärischen Stabschef der Ganda-

Koy-Komponente der CMFPR-Plateforme (Coordination des mouvements et fronts patriotiques de 

résistance) eine Koordinierungssitzung mit Vertretern der MAA-Plateforme abgehalten, um die 

Durchführung der Konsultationen zu verhindern. Die Blockade wurde mit der Führung der 

Plateforme in Bamako, der MAA-Plateforme und dem Parlamentsmitglied Mohamed Ould Mataly 

abgestimmt. 

Sein enger Verbündeter Mahri Sidi Amar Ben Daha, alias Yoro Ould Daha, der auf Matalys 

Anwesen in Gao wohnt, nahm während dieses Zeitraums an der Blockade des Konsultationsorts im 

Gouverneurssitz teil. 

Außerdem war Ould Mataly am 12. Juli 2016 einer der Anstifter der gegen die Durchführung des 

Abkommens gerichteten Demonstrationen. 

Durch die effektive Blockade der Gespräche über Kernbestimmungen des Abkommens für Frieden 

und Aussöhnung im Zusammenhang mit der Reform der Territorialstruktur in Nordmali hat Ould 

Mataly die Durchführung dieses Abkommens behindert und verzögert. 

Schließlich ist Ould Mataly für die Freilassung von Mitgliedern seiner Gemeinschaft eingetreten, 

die bei Terrorismusbekämpfungseinsätzen gefangen genommen worden waren. Durch seine 

Verwicklung in organisierte Kriminalität und seine Verbindungen mit bewaffneten terroristischen 

Vereinigungen bedroht Mohamed Ould Mataly die Durchführung des Abkommens.“ 

 


